
 

 

 

Z U R DE F I N I T I O N DE S  U NG U T E S  
 

Die übliche Begriffserklärung erweitert um einen gewichtigen Umstand gelegentlich 

einer nachtodlichen Begegnung in der schweizerischen Bundeshauptstadt mit dem 

hochgelehrten, lebenserfahrenen und bis anhin unvergessenen  

 

J o h a n n  H e i n r i c h  J u n g - S t i l l i n g  ( 1 7 4 0 –1 8 1 7 ) ,  
der Weltweisheit (= Philosophie) und Arzneikunde (= Medizin) Doktor, 

seit 1785 Kurpfälzischer, durch Rechtsnachfolge ab 1803 Badischer Hofrat, 
durch Verleihung ab 1808 Grossherzoglich Badischer Geheimer Hofrat.  

 
 

Lebzeitig bis 1803 Professor für ökonomische Wissenschaften an der Universität 

Marburg/Lahn, dort auch Lehrbeauftragter für operative Augenheilkunde an der Medi-

zinischen Fakultät; davor bis 1787 Professor für angewandte Ökonomik – mit Ein-

schluss auch der Veterinärmedizin – an der Universität Heidelberg und vordem seit 

1778 mit gleicher Bestellung an der Kameralhochschule Kaiserslautern;  

 
 
 

weiland Gründungsmitglied der Geschlossenen Lesegesellschaft zu Elberfeld (heute Teil 

der Stadt Wuppertal), dort auch an 1772 Arzt für Allgemeinmedizin, Obstetrik, Ophthalmolo-

gie und seit 1775 staatlich bestellter Brunnenarzt sowie Dozent in Physiologie; der Kurpfälzi-

schen Ökonomischen Gesellschaft in Heidelberg, der Königlichen Sozietät der Wissenschaf-

ten in Frankfurt/Oder, der Kurfürstlichen Deutschen Gesellschaft in Mannheim, der Gesell-

schaft des Ackerbaues und der Künste in Kassel, der Leipziger ökonomischen Sozietät so-

wie auch seit 1781 bis zur Untersagung der Geheimgesellschaften im kurpfälzisch- 

bayrischen Herrschaftsgebiet durch Erlass aus München vom 22. Juni 1784 der erlauchten 

Loge "Karl August zu den drei flammenden Herzen" in Kaiserslautern Mitglied. 
 

Dank englischen Entgegenkommens aufgeschrieben sowie mit nützlichen Anmerkungen 

ausgeziert. Nun gemeinen Nutzens zu Gut ins World Wide Web gestellt, alle Leser dabei 

gedeihlichen Wohlergehens, immerwährender fürsorglicher gÖttlicher Verwahrung und 

fortanen getreuen englischen Schutzes angelegentlichst empfehlend 

von 
 

H a l t a u s  U n v e r z a g t  

zu Salen, Grafschaft Leisenburg*  

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

M a rk us -G i l d e  S i eg en  

 

Leicht veränderte Online-Fassung aus einer Veröffentlichung aus dem Jahre 1988 und 1995 (Zweitauf-
lage) der Jung-Stilling-Gesellschaft e. V. – Die gewerbliche Verwertung des Textes bedarf der schriftli-

chen Einwilligung der löblichen Markus-Gilde, Postfach 10 04 33, 57004 Siegen (Deutschland). 

 

mailto:     tobias.becker.93@outlook.com    oder   info@eckehardkrah.de
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ZUR DEFINITION DES UNGUTES 
 

Gegen eine zu enge Sichtweise 

 

Jung-Stilling zeigt sich in Bern  

 

Just ging ich durch der Altstadt Kern 

An einem Sonntag früh in Bern. 

Da trat aus einem alten Haus  

Jung-Stilling1 schnellen Schritts heraus.  

Gekleidet war er wie zur Zeit, 

Die gut zweihundert Jahre weit.  

 

Er trug rechts eine Leder-Mappe 

Mit einer alten Ösen-Klappe, 

Wie solche wohl zu Olims Tagen 

In Mode und Verwendung waren 

 

"Herr Hofrat Jung!", sprach ich ihn an,  

"Zu Bern ich sie heut sehen kann? 

Ich schätze, dass sie nieden weilen, 

Um Augen-Kranke2 hier zu heilen? – 

 

"Mein Stillings-Freund:3 ihr seht das richtig! 

Ein Himmelsbürger hielt mich pflichtig, 

Zu seinem Abkömmling zu gehen4, 

Den starkes Flimmern quält beim Sehen.  

Ich folgte dem und kam hierher, 

Damit ich ihm von Nutzen wär. 

 

Auch Modezyklen führen zu Verlusten  

 

Soeben euren Blick ich sah 

Auf meine Ärzte-Tasche da. 

Lasst mich dazu euch etwas lehren,  

Von mir als Ökonom5 erklären. 
 

Nehmt an zwei Länder, G und H. 

Sie stellen sich entsprechend da: 
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In allen Dingen völlig gleich,  

Bis hin zum Produktions-Bereich. 

Drum ist auch gleich die Menschenzahl  

Samt ihrer Schichtung beidesmal. 

 

Dass zudem alles Beiwerk ruht, 

Sei unterstellt, dass bloss ein Gut 

In beiden Ländern stellt man her:  

Dies Taschen – so wie diese – wär'.  

Beachtet, dass aus den Prämissen 

Die Taschen-Preise gleich sein müssen.6 

 

Es zwingt in G-Land nun die Mode 

Zu einer Nutzungs-Periode 

Von nur zwei Jahren für die Tasche: 

Sie landet dann bei Müll und Asche.  

In H-Land Taschen jeder hält 

Vier Jahre, bis sie ihm vergällt. 
 

In G-Land schafft die Produktion  

Genau das Doppelte an Lohn 

Wie man in H-Land ausbezahlt. 

Man darob freudig ist und strahlt, 

Weil ja – mit H-Land im Vergleich – 

Ist G-Land zweifach gar so reich! 
 

Von Grund auf falscher Reichtums-Begriff  

 

Das ist – was ihr ja sicher wisst – 

Die Art, wie derzeit stolz man misst  

Den Reichtum einer Volkswirtschaft,  

Beurteilt auch die Leistungskraft. 

 

Doch, lieber Stillings-Freund, die Sicht 

Gesunder Logik widerspricht! 

Denn erstens ist der Arbeitsgang 

In G-Land doppelt grad so lang, 

Die Freizeit doch die Hälfte nur:  

Drum mager wohl auch an Kultur. 
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Zum zweiten ist in G-Land auch 

Um zweimal höher der Verbrauch 

An Inputs7, so dass eher zeigen  

Ressourcen8 sich zu Ende neigen. 
 

Zum dritten ist der Grad an Russ, 

An Schadstoff in der Luft diffus, 

In H-Land bloss die Hälfte dessen,  

Was man in G-Land hier muss messen. 
 

Ihr seht daraus, dass ohne Frage  

Ist G-Land in der schlechtren Lage, 

Wiewohl doch das, was dort man misst,  

Weit höher als in H-Land ist! 
 

Der Grund dafür ist euch wohl klar:  

Die Tasche ja zu nutzen war 

Viel länger als nur die zwei Jahre.  

Sie drum ward zur antiken Ware, 

Weil Mode nennt veraltet sie 

Und die Besitzer `Muffel´ zieh. 
 

Auch die Mode kann Ungut sein! 

 

Lasst daraus ziehen mich den Schluss,  

Der klar die Einsicht bringen muss: 

Ein Ungut ist auch dann gegeben,  

Wenn Mode-Urteil kürzt das Leben  

Von Gütern, die noch im Gebrauch 

Verwendbar, funktionierend auch. 

 

Begrifflich muss das Ungut drum  

Auch fassen dies Kriterium; 

Das heisst: die Meinung, die ein Gut  

Zum alten Plunder zählen tut, 

Ist selbst ein Ungut: definiert 

Als das, was Wohlstand reduziert! 
 

Dies übersah in einem Werk 

Mein lieber Stillings-Freund G. Merk9, 
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Der zu sehr nur auf Waren sieht, 

Weshalb begrifflich er geriet  

In eine Enge, die verkehrt: 

Den Blick auf solches drum verwehrt." 
 

Jung-Stilling entzieht sich dem Auge  

 

Da Stilling endete den Satz, 

Sah ich ihn nicht mehr an dem Platz: 

Ganz plötzlich war verschwunden er. 

Ich blickte suchend noch umher, 

Als auf mich zu ich kommen sah  

Jung-Stillings Engel Siona.10 

Der legte stumm in meine Hand 

Ein Blatt Papier und rasch verschwand. 
 

Geschrieben war auf jenem Blatt 

Die Rede, die fand eben statt.  

Gebracht war alles schon in Reim: 

Ich scannte es dann gleich daheim, 

Was mir in kurzem Arbeitsgang 

Auch ohne weiteres gelang. 

Ob dessen gilt mein Dank dem Engel, 

Doch zeihe mich man aller Mängel. 
 

Heut stellte ich den Text komplett 

Als Text-Datei ins Internet, 

Auf dass sich alle Stillings-Treuen 

An dieser Botschaft recht erfreuen, 

Und fülle tief sich ihre Brust 

In Hochgefühl mit Himmelslust. 
 
Das übliche Gemecker und Geschimpfe wird erwartet  

 

Doch ach! Wie ist die Welt verrückt! 

Man sagt nicht Dank, ist nicht beglückt, 

Dass Stillings Botschaft wird verbreitet: 

Dem Wahren so der Weg bereitet. 
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Oh nein! Sie rufen "Spiritismus, 
Gespensterwahnsinn, Okkultismus, 
 

Verdummung, Scharlatanerie, 

Ergüsse kranker Phantasie, 

Geflunker, Mache, Schwindel, Lug, 

Geschwätz, Geplapper, Blendwerk, Trug, 

Verworren-närrisches Gedudel, 

Gebräu aus höllischem Gesudel; 

 

Chimäre, Aberwitz: ein Schmarren, 

Ersonnen wohl von einem Narren, 

Geschäker, Blödsinn, Unfug, Possen, 

Aus einem wirren Hirn entflossen; 

Betörung, Blendwerk, Künstelei 

Verpackt in glatte Reimerei 

Nebst folgerndem Gedankenfluss; 

So täuschend klugen Genius; 

 

Verzauberung, Nekromantie: 

Beschwörung Toter, Blasphemie, 

Verruchte Wortverdreherei, 

Dämonenhafte Zauberei, 

Geheimnisvolle Kabbalistik, 

Gefälschte, gleisnerische Mystik, 

Geflunker, Schwindel, Infamie, 

Intrige, Ränke, Bluff, Magie; 

 

Ein Zeugnis von Besessenheit, 

Verhexung und Verlogenheit, 

Groteske Phantasmagorie, 

Verfahrene Ökonomie; 

 

Abscheuliche Provokation: 

Der Hölle Manifestation. 

Der Haltaus ist ein Hexerisch: 

Verbreitet teuflisches Gezisch! 

Am besten ist, man wirft ins Feuer, 

Was dichtet dieses Ungeheuer; 
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Dann schwindet dieser trübe Dunst, 

Erzeugt von ihm durch Satanskunst!" 

 

Ach Leute! Zupft euch an der Nase: 

Entledigt euch von Zorn-Gerase 

Und denkt darüber tiefer nach, 

Was Stilling hier vom Ungut sprach. 

Es wird doch Einsicht klar zuteil, 

Die euch bewahrt vor Fehlurteil. 

 
Bekritteln und Bemäkeln seitens lieber 

Mitmenschen schmerzt Haltaus Unverzagt 

 

Und noch eins: hört doch auf zu wettern, 

Verwünschung, Drohung gar zu schmettern 

Auf den, der dies euch friedlich sagt: 

Zu Salen Haltaus Unverzagt. 

 

Zwar ist der vieles schon gewöhnt; 

Drum schert ihn kaum, dass er verhöhnt 

Von Dummen und von Flachen wird; 

Es andrerseits ihn doch beirrt, 

Wenn liebe Stillings-Freunde auch 

Ihn schelten Narren, Tor und Gauch. 

 

Doch ihnen allen sei vergeben! 

Sie durften selbst halt nie erleben, 

Wie Wesen aus dem Jenseits sich 

Mir zeigten deutlich körperlich 

Und teilten sprachlich mit sich auch: 

Wie witterte ich ihren Hauch. 

Was sie erfahren konnten nimmer, 

Scheint ihnen Trug drum und Geflimmer. 

 

Die ihr an Stilling euch ereifert, 

Als "Logenbruder" ihn begeifert:11 

So zeigt sich euer Krämergeist, 

Der rund um eure Dumpfheit kreist: 
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Auch Dünkel, Stolz und Eitelkeit, 

Womit ihr tief durchdrungen seid. 
 

Mein Wort verpfände ich darauf: 

Nicht eine Loge nimmt euch auf! 

Die lassen zu sich Menschen nur 

Mit Feingefühl, Benimm, Kultur, 

Auch Selbstbescheidung, Diskretion 

Und wahrer Herzens-Religion, 

Erkenntnisstreben, Redlichkeit, 

Wovon ihr fern seid meilenweit. 
 

Lasst ab auch, Stilling zu beschmieren, 

Als "Okkultist" ihn diffamieren12 

Mit ihm könnt ihr euch nicht vergleichen: 

Ja, nicht einmal die Schulter reichen. 
 

Und überhaupt: ob ihr wohl wisst, 

Was "Okkultismus" letztlich ist? 

Ich glaube kaum, dass ihr versteht, 

Worum im Grund es dabei geht. 
 

Man muss hier in die Tiefe denken: 

Sich in Verborgenes versenken. 

Just daran euch es ja gebricht: 

Auch wenn ihr wollt ihr könnt es nicht. 
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Anmerkungen, Hinweise und Erläuterungen  

 

*   Grafschaft Leisenburg = bei Jung-Stilling (der in seiner "Lebensgeschichte" [siehe Anm. 1] 

Orten und Personen eigene, erdachte kennzeichnende Namen gibt) das ehemalige Fürstentum 

Nassau-Siegen (mit der Hauptstadt Siegen). 
 

 In neuerer Zeit wurde Nassau-Siegen –  durch Erbfolge ab 1743 Teil der Nassau-Oranischen 

Lande (mit Regierungssitz in Dillenburg, heute Stadt im Lahn-Dill-Kreis des Bundeslandes Hessen); – 

 im Zuge der gebietsmässigen Neuordnung Deutschlands durch den Wiener Kongress ab 1815 Be-

zirk in der preussischen Provinz Westfalen (mit der Provinzhauptstadt Münster); –  nach dem Zweiten 

Weltkrieg von 1946 an bis heute Bestandteil des Kreises Siegen-Wittgenstein des Regierungsbezirks 

Arnsberg im Bundesland Nordrhein-Westfalen in der Bundesrepublik Deutschland (mit der Landes-

hauptstadt Düsseldorf).  
 

Siehe Karl Friedrich Schenck (1781–1849): Statistik des vormaligen Fürstenthums Siegen. Sie-

gen (Vorländer) 1820, Reprint Kreuztal (verlag die wielandschmiede) 1981 und auch als Digitalisat 

kostenlos abrufbar sowie Theodor Kraus (1894–1973): Das Siegerland. Ein Industriegebiet im Rheini-

schen Schiefergebirge, 2. Aufl. Bad Godesberg (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raum-

ordnung) 1969 (Standardwerk mit vielen Karten, Übersichten und Rückblenden auf den Entwicklungs-

verlauf; leider jedoch auch in der Zweitauflage ohne Register).  
 
 Salen = bei Jung-Stilling die ehemalige fürstliche Residenzstadt Siegen am Oberlauf der 

Sieg (dort knapp 270 Meter über dem Meeresspiegel bzw. Normalnull) gelegen.  
 

 Die Sieg ist ein 155,2 Kilometer langer, rechter (östlicher), nicht schiffbarer Nebenfluss des 

Rheins. Der mineralreiche Mittelgebirgsfluss mündet am nordwestlichsten Ende von Geislar (nördlich-

ster Stadtteil Bonns) bzw. unmittelbar südwestlich von Bergheim (südwestlichster Stadtteil Troisdorfs) 

aus östlicher Richtung kommend nach insgesamt 559 Meter Höhenunterschied auf 45 Meter über dem 

Meeresspiegel in den Rhein. Die Sieg markiert dort geographisch den Übergang vom Mittelrhein zum 

Niederrhein. 
 

 Die Quelle der Sieg befindet sich im heutigen Naturpark Sauerland-Rothaargebirge (mit knapp 

3'830 Quadratkilometer Fläche der zweitgrösste geschützte Landschaftsraum in Deutschland), rund 

3,5 Kilometer nordöstlich von Walpersdorf, einem Stadtteil der Stadt Netphen im Kreis Siegen-Wittgen-

stein. 
 

Die Sieg wird durch eine Reihe wasserreicher Zuläufe gespeist; vor allem Ferndorfbach, Wisser 

Bach, Bröl, Wahnbach, Agger (rechts der Sieg) sowie Weiss, Scheldebach, Heller (durch deren Tal 

führt eine verkehrsgeschichtlich bemerkenswerte Bahnlinie: die 42 Kilometer lange Hellertalbahn; 

diese wurde in den Jahren 1859 bis 1862 als Hauptbahn von Köln-Deutz nach Giessen in mehreren 

Bauabschnitten durch die Cöln-Mindener-Eisenbahngesellschaft errichtet; eine 1885 in Betrieb genom-

mene, knapp 10 Kilometer lange Abzweigung [Daadetalbahn] verbindet die Städte Betzdorf an der 

Sieg und Daaden im Westerwald), Elbbach, Nister, Etzbach, Eipbach, Hanfbach, Pleisbach (links des 

Flusses). 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ferndorfbach
http://de.wikipedia.org/wiki/Wisser_Bach
http://de.wikipedia.org/wiki/Wisser_Bach
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6l
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahnbach
http://de.wikipedia.org/wiki/Agger
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9F_(Sieg)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Scheldebach&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Heller_(Sieg)
http://wapedia.mobi/de/Haupt-_und_Nebenbahnstrecke
http://wapedia.mobi/de/K%C3%B6ln-Deutz
http://wapedia.mobi/de/Gie%C3%9Fen
http://wapedia.mobi/de/C%C3%B6ln-Mindener_Eisenbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Elbbach_(Sieg)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nister_(Sieg)
http://de.wikipedia.org/wiki/Etzbach
http://de.wikipedia.org/wiki/Eipbach
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanfbach
http://de.wikipedia.org/wiki/Pleisbach
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Der von Natur aus beschränkte Talraum der Sieg bietet bloss spärlich Hochwasser-Rückhalt. 

Eine besondere Gefährdung stellen zudem beträchtliche Fliessgeschwindigkeiten dar. Diese können 

sowohl bei der Sieg als auch bei einigen Zuflüssen zuzeiten von Hochwasser plötzlich entstehen. Eine 

Reihe älterer und neuerer Einrichtungen sorgen für einen Schutz der Anlieger bis mindestens zu einem 

hundertjährlichen (= erfahrungsgemäss höchstens nur alle hundert Jahre eintretendem) Hochwasser. 
 

Der Flussname Sieg hat übrigens keinen Bezug zu "Sieg" im Sinne von "Triumph, Erfolg", wie 

manchmal zu lesen ist. Vielmehr leitet sich "Sieg" ab von de m keltischen Wort SIKKERE, was soviel 

bedeutet wie "schneller Fluss“. Verwandt damit ist der Paris durchfliessende Fluss Seine ebenfalls vom 

keltischen Wort SIKKERE abgeleitet. 
 

 Die nächst grösseren Städte von Siegen sind, in der Luftlinie gemessen, im Norden Hagen (67 

Kilometer), im Südosten Frankfurt am Main (97 Kilometer), im Südwesten Koblenz (65 Kilometer) und 

im Westen Köln (76 Kilometer).  
 

 Es bestehen direkte Bahnverbindungen nach Hagen (Ruhr-Sieg-Strecke, 106 Kilometer lang; 

früher auch Lennetalbahn genannt) und Köln (Rhein-Sieg-Strecke, früher auch Siegtalbahn genannt, 

rund 100 Kilometer lang). -- Beide Bahnlinien haben jedoch, bedingt durch die gebirgige Lage, zahlreiche 

enge Kurven und Tunnels. Sie sind deswegen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr der Bahn nicht 

nutzbar. Anschluss an schnelle Bahnverbindungen hat man von Siegen aus somit nur ab Köln, Hagen 

und Frankfurt. Die Fahrzeit mit dem Zug rechnet sich für jeden der drei Städte auf grob 90 Minuten. Mit 

anderen Worten: Siegen liegt abseits des modernen Eisenbahnverkehrs. 
 
 An das Autobahnnetz ist Siegen durch die A 45 (Sauerlandlinie: diese führt von Dortmund ab der 

A 2 im Kreuz Dortmund-Nordwest über Siegen, Giessen und Hanau nach Aschaffenburg auf die A 3 zum 

Seligenstädter Dreieck) seit 1971 angeschlossen. 
 
 Siegen zählt heute (nach der durch Landesgesetz verfügten Eingliederung umliegender Städte 

und Gemeinden zu Jahresbeginn 1969) etwa 100'000 Bewohner. − Vgl. dazu Hartmut Eichenauer: 

Das zentralörtliche System nach der Gebietsreform. Geographisch-empirische Wirkungsanalyse raum-

wirksamer Staatstätigkeit im Umland des Verdichtungsgebietes Siegen. München (Minerva) 1983 (Bei-

träge zur Kommunalwissenschaft, Bd. 11).  
 

 Siegen nennt sich "Rubens-Stadt", weil dort der flämische Maler Peter Paul Rubens (1577–

1640) geboren sein soll. Die Stadt verleiht daher (und an wen  gar!) einen "Rubens-Preis" und benannte 

eine Lehranstalt in “Peter-Paul-Rubens-Gymnasium“ um. – Gleichwohl gibt es für die Geburt von Ru-

bens in Siegen keinen einzigen überzeugenden oder gar zwingenden Beweis; und Rubens selbst 

schreibt in seiner Biographie "né en Anvers": zu Antwerpen geboren. Nächst der Meir (beliebte Ein-

kaufsstrasse im Zentrum von Antwerpen, heute Fussgängerbereich) ist seine Heimstätte mit einer gol-

denen Tafel vermerkt. Möglich ist, dass eines der fünf Geschwister von Peter Paul Rubens in Siegen 

zur Welt kam. 
 

 Die 1972 gegründete Universität Siegen entwickelte sich innert von nur knapp fünfzig Jahren 

zu einer weithin angesehenen und vielbesuchten Lehranstalt. Die Hochschule hat ihre Wurzeln in einer 

Reihe von Vorläufer-Einrichtungen. Unter mehreren ist zu nennen −  die 1843 gegründete Wiesen-

bauschule und −  die zehn Jahre später eröffnete Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen, −  

Kommentiert [js1]:  

https://www.meine-auto.info/ratgeber/autobahn-info/autobahn-liste/3437-a2-autobahn.html
https://www.meine-auto.info/ratgeber/autobahn-info/autobahn-liste/3438-a3-autobahn.html
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die 1962 errichtete Staatliche Höhere Wirtschaftsfachschule (diese ging 1971 zunächst in die Fach-

hochschule Siegen-Gummersbach auf) sowie −  die seit 1962 in Siegen ansässige Abteilung Sie-

gerland der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe. 
 

Im wirtschaftsgeschichtlich bemerkenswerten Siegerland ist der hochintelligente und vielseitig 

begabte Jung-Stilling (siehe Anmerkung 1) geboren, herangewachsen und hat auch seine ersten be-

ruflichen Erfahrungen als Köhlergehilfe, Schneider, Knopfmacher, Vermessungs-Assistent, Landarbei-

ter, Dorfschulmeister und Privatlehrer gesammelt. 

 

 

1   Geheimer Hofrat Professor Johann Heinrich Jung-Stilling (1740–1817), der Weltweisheit (= 

Philosophie) und Arzneikunde (= Medizin) Doktor. Dieser wurde in letzte Zeit wiederholt auf Erden 

gesehen. – Siehe die entsprechenden Erscheinungsberichte aufgezählt bei Gotthold Un-

termschloss: Vom Handeln im Diesseits und von Wesen im Jenseits. Johann Heinrich Jung-Stilling 

gibt Antwort. Siegen (Jung-Stilling-Gesellschaft) 1995, S. 97 f., als Download-File kostenlos bei 

der Adresse >https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling< abrufbar. 
 

Siehe zu seiner Biographie Johann Heinrich Jung-Stilling: Lebensgeschichte. Vollständige Aus-

gabe, mit Anmerkungen hrsg. von Gustav Adolf Benrath, 3. Aufl. Darmstadt (Wissenschaftliche Buch-

gesellschaft) 1992.  
 

Die "Lebensgeschichte" von Jung-Stilling erschien in zahlreichen Ausgaben. Jedoch genügt 

allein die von Gustav Adolf Benrath (1931–2014) besorgte Version den Anforderungen sowohl des 

Lesers (grosse Lettern, sauberer Druck in Antiquaschrift, weiter Zeilenabstand, zusammenfassende 

Einführung, erklärende Noten, Register) als auch des Wissenschaftlers (bereinigter Original-Text; im 

Anhang wichtige Dokumente zur Lebensgeschichte).  
 

Indessen sei nicht verhehlt, dass die Lektüre der Urfassung von Stillings "Lebensgeschichte" 

dem Leser einiges abverlangt. In den späteren Teilen folgen oft mehrere Seiten ohne Absatz dazwi-

schen. So anmutig auch Jung-Stilling in der 1777 erschienenen "Jugend" (dem ersten Teil der "Lebens-

geschichte") schreibt: bedingt durch seine vielfältigen beruflichen und familiärem Verpflichtungen sah 

er sich später ausserstande, an seinem Schreibstil zu glätten, um sich so ansprechender und gefälliger 

auszudrücken. 
 

Jung-Stilling selbst verspürte sehr wohl die stilistischen Mängel in seinen Schriften. Er entschul-

digt sich dafür, und er weist dabei auf die Überlast seiner Obliegenheiten hin, die er im Jahr 1800 im 

einzelnen weitläufig aufzählt. 
 

"Hieraus könnt Ihr nun leicht begreifen, meine Lieben! daß es mir unmöglich ist, meine schrift-

stellerischen Arbeiten ordentlich auszuputzen, zu feilen, zu polieren, und alle Worte und Wörtchen auf 

der Goldwage zu wägen. – Seyd zufrieden und habt Gedult mit meinen Fehlern und Unvollkommen-

heiten! – ich will mich bessern, so weit es in meiner Lage möglich ist. Wenn meine Worte und Ausdrücke 

nur den richtigen Sinn haben, nicht zweydeutig, oder unverständlich sind − Wenn ihr mich nur richtig 

versteht, so denkt an den Schmuck und Zierath meines Vortrags nicht" (Der Graue Mann eine Volks-

schrift. Achtes Stück. Nürnberg [Raw] 1800, S. 81). − Der "Graue Mann" ist auch als Digitalisat kosten-

los downloadbar und zudem als kommentierter Neudruck 2007 erschienen. 
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Im Vorwort zu seinem herausragenden religiös-literarischen Spätwerk "Chrysäon" bekennt 

Jung-Stilling: "In Ansehung der Imagination möchte es mir auch wohl an Anlage nicht fehlen; allein in 

Ansehung des Reichtums der Sprache fehlte es mir immer"  
 
 Zur literarischen Zuordnung, geistesgeschichtlichen Bedeutung, theologischen Beurteilung und 

gesamthaften Würdigung der "Lebensgeschichte" von Jung-Stilling siehe ausführlich sowie reich belegt 

Martin Hirzel: Lebensgeschichte als Verkündigung. Johann Heinrich Jung-Stilling – Ami Bost – Johann 

Arnold Kanne. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1998, S. 23 ff. (Arbeiten zur Geschichte des Pie-

tismus, Bd. 33). 
 

Mehr die innere Entwicklung von Jung-Stilling zeichnet nach Otto W. Hahn: "Selig sind, die das 

Heimweh haben". Johann Heinrich Jung-Stilling: Patriarch der Erweckung. Giessen, Basel (Brunnen) 

1999 (Geistliche Klassiker, Bd. 4). – Stillings Leben und Schriften lotet sehr ausführlich und tiefgründig 

aus Martin Völkel: Jung Stilling. Ein Heimweh muß doch eine Heimat haben. Annäherungen an Leben 

und Werk 1740–1817. Nordhausen (Bautz) 2008.  
 

Differenziert betrachtet das Leben und Wirken von Jung-Stilling Gerhard E. Merk: Johann 

Heinrich (John Henry) Jung, named Stilling (1740–1817). A biographical and bibliograph-

ical survey in chronological order. With explanations, remarks, annotations, notes and 

commentaries. Siegen (Jung-Stilling-Society) 2017. 
 
Jung-Stilling erhielt als Professor für ökonomische Wissenschaften an der Universität Heidel-

berg durch Erlass seines Landesherrn, des Kurfürsten Karl Theodor von Pfalz-Bayern (ihm hatte er 

auch seine an der medizinischen Fakultät eingereichte Doktorarbeit gewidmet und Ende März 1772 

persönlich in Mannheim überreicht), datiert vom 31. März 1785, die Ernennung zum "Kurpfälzischen 

Hofrat"; siehe Gerhard Schwinge: Der Wirtschaftswissenschaftler Johann Heinrich Jung als Vertreter 

der Aufklärung in der Kurpfalz, 1778–1787. Siegen (Jung-Stilling-Gesellschaft) 2013, S. 30 (Jung-Stil-

ling-Studien, Bd. 6).  
 
 Das mit dem Hofrats-Titel verbundene gesellschaftliche Ansehen war zu jener Zeit beträchtlich. 

Es gewährte dem Träger manche Bevorzugungen, so auch (was Jung-Stilling als reisenden Augenarzt 

ganz besonders zum Vorteil gereichte) an Posten, Schildwachen, Stadttoren, Übergängen, Fähren, 

Brücken sowie an den zu jener Zeit auch innerlands überaus reichlichen Schlagbäumen, Post-, Maut- 

und Grenzstationen. 
 

 Der Friedensvertrag von Campo Formio (7 km südwestlich von Udine in Venetien) vom 17. 

Oktober 1797 zwischen Napoléon und Kaiser Franz II., bestimmte in Artikel 20 den Rhein als die Staats-

grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Dies wurde im Frieden von Lunéville (südöstlich von 

Nanzig [französisch: Nancy] gelegen; ehemalige Residenz der Herzöge von Lothringen) am 9. Februar 

1801 bestätigt. 
 

In Artikel 6 des Vertrags heisst es genauer: "S. M. l'Empereur et Roi, tant en Son nom 

qu'en celui de l'Empire Germanique, consent à ce que la République française possède dé-

sormais (= von nun an) en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés à la rive 

gauche du Rhin, … le Thalweg du Rhin (= die Schiffahrts-Rinne) soit désormais la limite entre 

la République française et l'Empire Germanique, savoir (= und zwar) depuis l'endroit (= von der 
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Stelle an) où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu'à celui où il entre dans le territoire 

batave." 
 

Eine ausserordentliche Reichsdeputation, eingesetzt am 7. November 1801, beriet daraufhin in 

Regensburg (seit 1663 Sitz des Immerwährenden Reichstags) über die Entschädigung an deutsche 

Fürsten, die ihre (links der neuen Staatsgrenze zu Frankreich gelegene) Gebiete an Frankreich abtre-

ten mussten.  
 

Durch besondere günstige Umstände (später traten noch verwandtschaftliche Beziehungen mit 

Frankreich hinzu: sein Enkel und Thronfolger Karl [1786/1811–1818] heiratete am 7./8. April 1806 

Stéphanie de Beauharnais [1789–1860], die 17jährige Adoptivtochter von Napoléon Bonaparte) ver-

grösserte Karl Friedrich von Baden (1728/1746–1811) bei dieser Gelegenheit sein Gebiet um mehr das 

Vierfache; die Bevölkerung stieg von 175'000 auf fast 1 Million Bewohner.  
 

Die pfälzische Kurwürde (das Recht, den deutschen Kaiser mitzuwählen) ging auf Baden über; 

Karl Friedrich wurde damit 1803 vom Markgrafen zum Kurfürsten erhoben. – Wenig später rückte Karl 

Friedrich durch den Rheinbundvertrag vom 12. Juli 1806 nach Artikel 5 gar zum Grossherzog (Grand-

Duc) mit dem Titel "Königliche Hoheit" auf. Unter den Rheinbund-Fürsten wurde Karl Friedrich nach 

demselben Artikel 5 des Vertrags der erste Rang und eine Vorrechts-Stellung (rang et prééminence) 

zugesprochen.  
 

Die bereits 1818 zur Witwe gewordene Stéphanie legte sich übrigens später den Titel "Kaiserliche 

Hoheit“ zu, wiewohl sich ihr Stiefvater Napoléon (1769–1821) völkerrechtswidrig zum "Kaiser der Fran-

zosen" ernannte und inzwischen in Verbannung und Schande auf der Insel St. Helena (im Südatlantik) 

gestorben war. – Siehe Rudolf Haas: Stephanie Napoleon Grossherzogin von Baden. Ein Leben zwi-

schen Frankreich und Deutschland 1789–1860, 2. Aufl. Mannheim (Südwestdeutsche Verlagsanstalt) 

1978 (dort S. 133 ff. auch Literatur-Verzeichnis) 
 

In Umsetzung des Reichsdeputations-Hauptschlusses vom 25. Februar 1803 gingen die rechts-

rheinischen Gebiete der Kurpfalz an das Haus Baden über. Dazu zählte auch die alte Residenz- und 

Universitätsstadt Heidelberg. Desgleichen fiel die (seit 1720) neue Residenzstadt Mannheim mit dem 

grössten zusammenhängenden Barockschloss in Deutschland jetzt Baden zu. − Ebenfalls nahm Baden 

Besitz von der ehemaligen Sommer-Residenz der Kurfürsten von der Pfalz, dem Lustschloss (der per-

sönlichen Erholung des Herrschers und seiner Familie dienend, ohne aufwendiges Hofzeremoniell) in 

Schwetzingen samt 76 Hektar grossen Schlossgarten, Moschee, Badehaus und Theater.  
 

In Verfolg dieser einschneidenden Gebietsveränderungen wurde gemäss § 59, Abs. 1 des Reichs-

deputations-Hauptschlusses ("unabgekürzter lebenslänglicher Fortgenuß des bisherigen Rangs") der 

Jung-Stilling 1772 verliehene "kurpfälzische" Hofrat DE JURE PUBLICO nunmehr automatisch zum "badi-

schen" Hofrat. 
 

 Anfang April des Jahres 1808 wird Jung-Stilling dann als Berater des Grossherzogs Karl Fried-

rich in Karlsruhe ("ohne mein Suchen", wie er selbst hervorhebt) zum "Geheimen Hofrat" ernannt. – 

Siehe Johann Heinrich Jung-Stilling: Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von Gerhard Schwinge. 

Giessen, Basel (Brunnen Verlag) 2002, S. 404. 
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Sowohl der von Kurfürst Karl Theodor 1785 verliehene Titel "Kurpfälzischer Hofrat" als auch 

der 1808 Jung-Stilling in Baden zuteil gewordene Rang "Grossherzoglich Badischer Geheimer Hofrat" 

waren Auszeichnungen, die lediglich zur Würdigung der Person verliehen wurden, also keine Amtsbe-

zeichnung. Mit diesem Ehrentitel war deshalb auch nicht die Anrede "Exzellenz" verbunden, wie bei 

den Hofräten als Amtsträger der Regierung oder der Justiz.  
 

Die Anrede indessen war "Herr Hofrat"; und auch Karl Friedrich schreibt in Briefen an Jung-

Stilling: "besonders lieber Herr Hofrath!" und schliesst mit "Des Herren Hofraths Wohlaffectionierter 

Carl Friedrich"; siehe Max Geiger (1922–1978): Aufklärung und Erweckung. Beiträge zur Erforschung 

Johann Heinrich Jung-Stillings und der Erweckungstheologie. Zürich (EVZ-Verlag) 1963, S. 240 (Basler 

Studien zur historischen und systematischen Theologie, Bd. 1). 
 

Beim Eintritt von Jung-Stilling in den Himmel kommt ihm Karl Friedrich von Baden freudig ent-

gegen und heisst ihn in der Seligkeit als Bruder herzlich willkommen.  
 

Siehe über die Ankunft von Jung-Stilling in der Seligkeit auch Anna Schlatter, geborene Bernet 

(1773–1826): Sieg des Getreuen. Eine Blüthe hingeweht auf das ferne Grab meines unvergeßlichen 

väterlichen Freundes Jung=Stilling. Nürnberg (Raw'sche Buchhandlung) 1820, S. 7 ff. 
 

Im Vorwort heisst es: "Euch, ohne Ausnahme Allen, ihr geliebten, bekannten und unbekannten 

Stillingsfreunden, [so!] die ihr ja auch Christus=Freunde seyd! sind diese Blätter gewidmet. Ihr werdet 

es nicht lächerlich, nicht unschicklich finden, dass sie so spät erst nach dem Hinscheid [so!] des Un-

vergesslichen erscheinen, wenn ich euch zum Voraus sage: dass ich, als Weib vorerst Männer ausre-

den lassen – abwarten wollte mit weiblicher Bescheidenheit, was solche zum Denkmal des Allgeliebten 

aufstellen würden" (Orthographie wie im Original). 
 

Jung-Stilling stand nach seinem frei gewählten Abschied von der Universität Marburg ab 1803 

im Dienst des Hauses Baden; er wollte sich in seiner letzten Lebensperiode nur noch der religiösen 

Schriftstellerei und der Bedienung der Augenkranken widmen. Karl Friedrich von Baden besoldete ihn 

zu diesem Zweck. Ein Ruhegehalt von der Universität Marburg, wo er zwischen 1787 und 1803 mit 

grossem Erfolg lehrte bzw. von der Regierung in Kassel als Besoldungsstelle, erhielt Jung-Stilling nicht. 
 

Siehe hierzu Gerhard Schwinge: Jung-Stilling am Hofe Karl Friedrichs in Karlsruhe, in: Zeit-

schrift für Geschichte des Oberrheins, Bd. 135 (1987), S. 183 ff., Gerhard Schwinge: Jung-Stilling als 

Erbauungsschriftsteller der Erweckung. Eine literatur- und frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchung 

seiner periodischen Schriften 1795-1816 und ihres Umfelds. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 

1994, S. 219 ff. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, Bd. 32) sowie zum Verhältnis zwischen Jung-

Stilling und Karl Friedrich von Baden auch Max Geiger (1922–1978): Aufklärung und Erweckung. Bei-

träge zur Erforschung Johann Heinrich Jung-Stillings und der Erweckungstheologie. Zürich (EVZ-Ver-

lag) 1963, S. 237 ff. (Basler Studien zur Historischen und Systematischen Theologie, Bd. 1).  
 

Vgl. auch den Briefwechsel zwischen Karl Friedrich und Jung-Stilling wiedergegeben bei Jo-

hann Heinrich Jung-Stilling: Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von Gerhard Schwinge. Giessen 

(Brunnen) 2002, S. 619 f. (Register, Stichwort "Baden, Karl Friedrich von").  
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Jung-Stillings Schwiegersohn, der Heidelberger Theologieprofessor Friedrich Heinrich Chri-

stian Schwarz (1766–1834) hat sicherlich recht, wenn er im Nachwort von Jung-Stillings Lebensge-

schichte in Bezug auf das Verhältnis zwischen Jung-Stilling und Karl Friedrich feststellt: "Sie waren 

beide durch ihr innerstes Wesen zu einander hingezogen, und so war unter ihnen eine Freundschaft 

der seltensten Art erwachsen" (Johann Heinrich Jungs, genannt Stilling, sämmtliche Werke. Neue voll-

ständige Ausgabe. Erster Band. Stuttgart [Scheible, Rieger & Sattler 1843] S. 851).  
 

In der Chemie jener Zeit sprach man von "Stoffverwandtschaft" oder "elektiver Affinität" als der 

Treibkraft jeder chemischen Reaktion. Dabei streben Atome, Ionen oder Moleküle eine Bindung an. 

Jung-Stillings Studienfreund Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) nahm diesen Begriff auf. Er wan-

delte ihn 1809 zu "Wahlverwandtschaft" um. Der Ausdruck wurde rasch zu einem Leitwort. Goethe 

kennzeichnet damit in Entsprechung zur Chemie die Anziehung zweier Menschen zueinander. 
 

Diese persönliche Anziehungskraft wird zwar heute von der Psychologie ziemlich genau be-

schrieben. Indessen scheint es eine wissenschaftlich begründete Erklärung dafür nicht zu geben. Je-

denfalls aber weist das Verhältnis zwischen Jung-Stilling und dem zwölf Jahre älteren Karl Friedrich 

unverkennbar alle Merkmale dieserart "Wahlverwandtschaft" auf. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

Karl Friedrich von Baden (1728/1746–1811) galt bei vielen (und gilt bei manchen bis heute!) 

gleichsam als Übermensch. Nachdem gelegentlich eines Trauer-Gottesdienstes der gelehrte katholi-

sche Stadtpfarrer Dr. Thaddäus Anton Dereser (1757–1827) nicht in den überspannten Lobgesang für 

den Verstorbenen einstimmen wollte, sondern die teilweise rohe und schamlose Ausplünderung der 

katholischen Einrichtungen unter seiner Herrschaft am Rande einer Predigt ansprach, musste er Karls-

ruhe unverzüglich verlassen.  
 

Siehe zur Person von Dereser mehr bei Bartolomé Xiberta: Dereser, Thaddaeus a Sancto 

Adamo. in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 3, Berlin (Duncker & Humblot) 1957, S. 605 (auch als Digi-

talisat verfügbar) sowie Karl-Friedrich Kemper: Artikel "Dereser, Thaddaeus a Sancto Adama (so!)", in: 

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon Bd. 32 (2003), Spalte 222–229. – Zumindest zeitweise 

war Dereser offenbar auch Mitglied im Illuminatenorden; siehe Hermann Schüttler: Die Mitglieder des 

Illuminatenordens 1776–1787/93. München (Ars Una) 1991 (Deutsche Hochschuledition, Bd. 18).  
 

Vgl. zu den bedrängenden obrigkeitlichen Massnahmen gegen die katholische Kirche unter der 

Regierungsgewalt der badischen Grossherzöge näherhin (Franz Joseph Mone [1796--1871]): Die ka-

tholischen Zustände in Baden, 2 Bde. Mit urkundlichen Beilagen. Regensburg (Manz) 1841/1843 (als 

Digitalisat verfügbar), Carl Bader (1796--1874): Die katholische Kirche im Grossherzogthum Baden. 

Freiburg (Herder) 1860 (auch als Nachdruck verfügbar) sowie Hermann Lauer (1870--1930): Ge-

schichte der katholischen Kirche im Großherzogtum Baden von der Gründung des Großherzogtums 

bis zur Gegenwart. Freiburg (Herder) 1908 (auch als Digitalisat verfügbar). – Einseitig zur Predigt von 

Dereser auch Johann Heinrich Jung-Stilling: Briefe. Ausgewählt und hrsg. von Gerhard Schwinge. 

Giessen, Basel (Brunnen) 2002, S. 485. 
 

Als Beispiel der bei Hofe zu Karlsruhe genehmen Trauerreden katholischer Geistlicher seien 

erwähnt Bernhard Boll: Trauerrede bey der kirchlichen Todten=Feyer seiner königlichen Hoheit Karl 

http://pollux.bsz-bw.de/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E17d15bb6-0,A,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=17d15bb6-0/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Die
http://pollux.bsz-bw.de/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E17d15bb6-0,A,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=17d15bb6-0/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=katholischen
http://pollux.bsz-bw.de/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E17d15bb6-0,A,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=17d15bb6-0/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=katholischen
http://pollux.bsz-bw.de/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E17d15bb6-0,A,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=17d15bb6-0/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Zusta%CC%88nde
http://pollux.bsz-bw.de/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E17d15bb6-0,A,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=17d15bb6-0/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=in
http://pollux.bsz-bw.de/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E17d15bb6-0,A,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=17d15bb6-0/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Baden
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Friedrichs, Großherzogs zu Baden, Herzogs zu Zähringen. Gehalten in der Haupt= und Münsterpfarr-

kirche zu Freyburg den 1. July 1811. Freiburg (Wagner) 1811 (auch als Digitalisat verfügbar). – Der  

aus Stuttgart stammende Philosophieprofessor und Münsterpfarrer zu Freiburg Bernhard Boll (1756–

1836) wurde 1827 in hohem Alter erster Erzbischof von Freiburg;  
 

[Gerhard Anton Holdermann, Hrsg.]: Beschreibung der am 30ten Juny und 1ten July 1811. zu 

Rastatt Statt gehabten Trauer=Feyerlichkeit nach dem Hintritte unsers (so!) höchstseligen Großher-

zogs Carl Friedrich von Baden. Rastatt (Sprinzingische Hofbuchdruckerey) 1811 (als Digitalisat kosten-

los downloadbar). – Holdermann (1772–1843), in Heidelberg geboren, war ab 1813 katholischer Pfarrer 

zunächst in Bruchsal und ab 1819 in Rastatt. Seit 1829 war Holdermann auch Mitglied der katholischen 

Kirchen-Sektion bei der badischen Regierung in Karlsruhe. 
 

Als elektronische Ressource im Rahmen der "Freiburger historischen Bestände – digitalisiert" 

ist unter anderem verfügbar die in lateinischer Sprache vorgetragene, an Lobpreisungen überladen-

theatralische Rede von Johann Kaspar Adam Ruef (1748–1825): JUSTA FUNEBRIA SERENISSIMO DUM 

VIVERET AC CELSISSIMO PRINCIPI DIVO CAROLO FRIDERICO MAGNO DUCI BADARUM ... DIE 22 JULII 1811 IN 

TEMPLO ACADEMICO PIISSIMA ET GRATISSIMA MENTE PERSOLVENDA INDICIT JOANNES CASPARUS RUEF. Frei-

burg (Herder) 1811. – Ruef war Professor des römischen Zivilrechts an der Universität Freiburg, 

Oberbibliothekar und Mitglied der Freiburger Loge "Zur edlen Aussicht" sowie unter dem Namen 

Speusippus auch Mitglied im Illuminatenorden. 
 

In der Ausdrucksweise stilvoll erweist sich auch die "dem verklärten Bruder" dargebrachte (Jo-

hann Matthias Alexander Ecker, 1766–1811): Trauerrede nach dem Hintritte Carl Friedrichs, Grosher-

zogs (so!) von Baden, Gehalten am 10.7.1811. In der g. u. v. Loge zur edlen Aussicht am Morgen von 

Freiburg. Freiburg im Breisgau (ohne Verlagsangabe) 1811 und als Digitalisat kostenlos downloadbar. 

– Karl Friedrich war Mitglied der Loge "Carl zur Eintracht" in Mannheim. Diese war auch die Mutterloge 

der Loge "Karl August zu den drei flammenden Herzen" in Kaiserslautern, der Jung-Stilling seit 1781 

bis zum Verbot aller Geheimgesellschaften im kurpfälzisch-bayrischen Herrschaftsgebiet (der Kurfürst 

von der Pfalz trat 1778 das Erbe in Bayern an und verlegte seinen Regierungssitz von Mannheim nach 

München) angehörte. 
 

Gleichsam als Heiligen sieht den Verstorbenen Aloys Wilhelm Schreiber: Lebensbeschreibung 

Karl Friedrichs Großherzog von Baden, 1728–1811. Heidelberg (Engelmann) 1811 (auch als Digitalisat 

verfügbar). – Schreiber (1761–1841) war seit 1805 Professor für Ästhetik in Heidelberg und ab 1813 

bis zu seiner Pensionierung Hofgeschichtsschreiber in Karlsruhe.  
 

Salbungsvoll zeigt sich auch Pfarrer und Dekan Johann Friedrich Gotthilf Sachs (1762–1854): 

Trauerpredigt bei der Todesfeyer des Großherzogs Karl Friedrich zu Baden. Pforzheim (Katz) 1811 

sowie die von einem ungenanntem Autor verfasste, zuweilen schon zur Grenze des Lächerlichen über-

spannte "Kantate zu der feierlichen Beisetzung Sr. Königlichen Hoheit des höchstseeligen (so!) Groß-

herzogs Carl Friedrich von Baden den 24. Juni 1811." Carlsruhe (Macklot) 1811 (als Digitalisat kosten-

los downloadbar).  
 

Nicht minder überladen sind die (unbekannter Verfasser): Funeralien vom höchstseligen Gros-

herzog (so!) Carl Friedrich von Baden. Carlsruhe (Macklot) 1811. – Aufgebläht zeigt sich auch Joseph 
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Albrecht von Ittner (1754–1825): PIAE MEMORIAE CAROLI FRIDERICI, MAGNI BADARUM DUCIS. TURICI (Orell 

& Fuessli) 1811; Ittner war von 1807 bis 1818 ausserordentlicher badischer Gesandter in der Schweiz. 

Die Schrift wurde im Jahr 1844 nochmals herausgegeben ("...IN PIAM CIVIUM BADENSIUM MEMORIAM RE-

VOCAT...") von Franz Karl Grieshaber (1798–1866), Pädagoge am Lyzeum in Rastatt; sie ist als Digita-

lisat kostenlos verfügbar. 

Ebenfalls überspannt zeigt sich Pfarrer Jakob Friedrich Wagner (1766-1839?): Gedächtnißrede 

auf den in Gott ruhenden Großherzog Carl Friedrich zu Baden. Gehalten beym Nachmittags-Gottes-

Dienst zu Durlach den 30ten Juny 1811. Karlsruhe (Macklot) 1811. 
 

Vgl. auch Gedächtnißreden bey dem Tode Sr. K. Hoheit des Großherzogs Carl Friedrich von 

Baden. Gehalten von den Pfarrern der drey christlichen Confessionen zu Mannheim. Mannheim (Kauf-

mann) 1811, in der sich der reformierte, lutherische und katholische Geistliche an Lob auf den verstor-

benen Karl Friedrich offenkundig überbieten. 
 

Geradezu bescheiden wirken demgegenüber andere Reden und Predigten, wie etwa [Christian 

{so falsch in Literatur-Verzeichnissen; der richtige Name indessen ist Christoph, nicht Christian} Ema-

nuel Hauber, 1759?–1827]: Kurze Abschilderung Sr. Königlichen Hoheit Carl Friedrichs Grosherzogs 

(so!) von Baden. Carlsruhe (Macklot) 1811 sowie Theodor Friedrich Volz: Gedächtnißpredigt auf den 

Höchstseeligen Großherzog von Baden Karl Friedrich. Gehalten den 30. Junius 1811 in der Stadtkirche 

zu Karlsruhe. Karlsruhe (Müller) 1811. – Der Karlsruher Kirchenrat Volz (1759–1813), in Jena 1778 

bereits in Theologie promoviert, bemüht sich erkennbar um die im Rahmen des Anlasses mögliche 

Sachlichkeit. 
 

Nüchterner zeigt sich auch der Historiker und freisinnige Politiker Carl von Rotteck (1775–

1840): Trauerrede bey der akademischen Todtenfeyer Karl Friedrichs Großherzogs zu Baden.... Ge-

halten in der Universitätskirche zu Freyburg im Breisgau am 22. July 1811. Freyburg (Herder) 1811. 

Karl von Rotteck war Mitglied der Loge "Zur edlen Aussicht" in Freiburg und stand zur Zeit der Rede 

dem badischen Staat noch weithin kritisch gegenüber. – Der Breisgau wurde 1805 im Friede von Press-

burg (in der Schlacht von Austerlitz am 2. Dezember 1805 hatte Napoléon das russisch-österreichische 

Herr geschlagen; Russland schied aus dem Krieg aus, und Österreich musste harte Friedensbedingun-

gen annehmen) Österreich entrissen und kam gegen den mehrheitlichen Willen der Bevölkerung zu 

Baden. 
 

Aufgebläht, schwulstig und durchweg völlig kritiklos sind auch viele der zahlreichen Zentariums-

Reden auf Karl Friedrich von Baden, wie Karl Joseph Beck: Rede bei der akademischen Feier des 

hundertsten Geburtsfestes des Hochseligen Großherzogs Karl Friedrich von Baden ... Gehalten von 

dem derzeitigen Prorector der Albert=Ludwigs-Hochschule. Freiburg im Breisgau (Wagner) 1828 (auch 

als Digitalisat kostenlos downloadbar). – Karl Joseph Beck (1794–1838) war Medizinprofessor und 

Mitgründer des "Corps Rhenania" in Freiburg; im Jahr 1813 gehörte er auch zu den Stiftern des Corps 

Suevia Tübingen.  
 

Ziemlich überladen ist auch der Text des zu dieser Zeit noch als Pfarrvikar an der Trinitatis-

Kirche in Mannheim wirkenden Friedrich Junker (1803–1886): Lobrede auf Carl Friedrich, ersten Groß-

herzog von Baden. Bei der Säcularfeier der Geburt des unvergleichlichen Fürsten den 22. November 

1828 gesprochen in Mannheim. Mannheim (Schwan & Götz) 1829.  
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Geradezu als Halbgott stellt den badischen Herrscher dar Karl Wilhelm Ludwig Freiherr Drais 

von Sauerbronn: Gemälde über Karl Friederich (so!) den Markgrafen, Kurfürsten und Großherzog von 

Baden. Ein Beitrag zur Säkular=Feier der Geburt des unvergeßlichen Fürsten. Mannheim (Schwan= 

und Götzische Buchhandlung) 1828; auch als Digitalisat kostenlos downloadbar. Drais (1761–1851) 

gilt als der Erfinder des Fahrrads (Laufrads, "Draisine").  

Im Jahr 1816 war in Deutschland aus meteorologischen Gründen so gut wie gar keine Ernte 

eingefahren worden. Im darauffolgenden "Hungerjahr" 1817 mussten infolgedessen durchwegs die 

Pferde geschlachtet werden. Das Laufrad war das gerade zur rechten Zeit aufgekommene Substitut. – 

Der Vater des Laufrad-Erfinders war badischer Oberhofrichter und Karl Friedrich sein Taufpate.  
 

Weithin unkritisch gegenüber den doch auch offenkundigen Schattenseiten der Regierung von 

Karl Friedrich neuerdings auch Annette Borchardt-Wenzel: Karl Friedrich von Baden. Mensch und Le-

gende. Gernsbach (Katz) 2006.  
 

Ebenso geht Gerald Maria Landgraf: Moderate et prudenter. Studien zur aufgeklärten Reform-

politik Karl Friedrichs von Baden (1728–1811); Dissertation Universität Regensburg 2008 (als Digitali-

sat im Internet abrufbar) auf das persönliche Leid vieler Menschen durch die harsche Religionspolitik 

des Fürsten und seiner weithin rücksichtslosen, schroffen Hofbeamten nicht näher ein. 
 

-----------------------------------------------------------------------------  

Bei nachtodlichen Erscheinungen von Jung-Stilling wird dieser gewöhnlich mit "Herr Hofrat" 

(seltener mit "Herr Geheimrat") angesprochen, auch von seinem Engel Siona. 
 

Die Anrede "Hofrat" ist gleichsam fester Bestandteil des Namens (ADJUNCTIO NOMINIS), wie etwa 

"Apostel Paulus", "Kaiser Karl" oder "Prinz Eugen" zu verstehen, und nicht als ehrenvolle Benennung 

(TITULUS HONORIS). "Professor Jung" und "Doktor Jung" greift eine Stufe niedriger als "Hofrat Jung"; das 

heisst: der Titel "Hofrat" steht über der Amtsbezeichnung "Professor" oder dem akademischen Grad 

bzw. volkstümlich der Berufsbezeichnung (= Arzt) "Doktor".  
 

"Stilling" (= ein friedfertiger, verträglicher Mensch) ist ein individueller Beiname (APPELLATIO 

PROPRIA). Warum sich Jung-Stilling gerade diesen Namen zugelegt hat, ist nicht bekannt. Er selbst 

äussert dazu nirgends. Alle anderen, die (zumeist in Bezug auf Bibelstellen) Vermutungen anbringen, 

denken sich entsprechende Zusammenhänge aus und legen sich diese zurecht. – Übrigens: es gibt 

allein in Deutschland im Jahr 2019 etwa 1'860 Familien mit dem Nachnamen "Stilling". Auch in den 

Niederlanden, in der Schweiz, in den USA und in anderen Ländern ist dieser Eigennamen bekannt. 

 

 

2   Jung-Stilling gilt als einer der berühmtesten Augenärzte seiner Zeit. Er befreite an die 3'000 

Menschen durch Operation aus der Blindheit; etwa 25'000 Menschen dürfte er ophthalmologischen 

Rat angedient haben.  
 

Siehe hierzu Johann Heinrich Jung-Stilling: Geschichte meiner Staar Curen und Heylung an-

derer Augenkrankheiten, hrsg. von Gerhard Berneaud-Kötz (1922–1987). Siegen (Jung-Stilling-Gesell-

schaft) 1992, Gerhard Berneaud-Kötz: Jung-Stilling als Arztpersönlichkeit, in: Michael Frost (Hrsg.): 

Blicke auf Jung-Stilling. Kreuztal (verlag die wielandschmiede) 1991, S. 19 ff., Gerhard Berneaud-Kötz: 

Kausaltheorien zur Starentstehung vor 250 Jahren. Eine Auswertung der Krankengeschichten und 
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Operationsprotokolle von Johann Heinrich Jung-Stilling. Siegen (Jung-Stilling-Gesellschaft) 1995 sowie 

Klaus Pfeifer (1924–2013): Jung-Stilling-Lexikon Medizin. Siegen (Jung-Stilling-Gesellschaft) 1996, S. 

9 ff. 

 
 

3   Stillings-Freund meint zunächst –  Gönner und Förderer von Jung-Stilling und später dann – 

 Verehrer oder –  zumindest dem Autor gegenüber wohlwollender Leser der Schriften von 

Jung-Stilling. Der Begriff wurde in diesen beiden Bedeutungen von ihm selbst eingeführt. – Siehe 

Johann Heinrich Jung-Stilling: Lebensgeschichte (Anm. 1), S. 213, S. 441, S. 513, S, 536, S. 566.  
 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch  "Stillings-Feinde", siehe ebendort S. 316 sowie 

die Jung-Stilling von Grund auf verkennende, mit einer grossen Menge sachlicher Irrtümer und falscher 

Werturteile (nebenbei: es gibt auch richtige Werturteile!) durchsetze Studie von Hans R. G. Günther: 

Jung-Stilling. Ein Beitrag zur Psychologie des Pietismus, 2. Aufl. München (Federmann) 1948.  
 

Siehe hierzu Rainer Vinke: Jung-Stilling und die Aufklärung. Die polemischen Schriften Johann 

Heinrich Jung-Stillings gegen Friedrich Nicolai (1775/76). Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 1987, S. 40 

f., S. 51 f., S. 71 f. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Bd. 129).  
 

Zurecht bezeichnet Vinke das Buch von Günther als eine "unglaubliche Mischung von einfa-

chen Fehlern, bösartigen Verzeichnungen der Fakten, krassen Fehlurteilen, absolutem Unverständnis 

für die pietistische Fragestellung und einigen wenigen genialen Einsichten" (S. 40; in Anm. 82 auch 

mehr über die Wirkungsgeschichte des Buches von Günther). 
 

So unterstellt Günther vor allem Jung-Stilling: dieser habe seine Lebensgeschichte nur deshalb 

geschrieben, um sich "für einen ganz besonders ausgezeichneten, für den Auserwähltesten unter den 

Auserwählten" darzustellen (S. 88; im Original gesperrt); im Grunde jedoch wolle er nur auf sich selbst 

aufmerksam machen (S. 108 f.). "Wir haben unseren Pietisten mit einem ungeheueren (so!) Aufwand 

seelischer und geistiger Energie bemüht gesehen, sich als das wohltätigste, selbstverleugnendste (so!) 

Werkzeug des christlichen Gottes darzubieten ... und die Vorzüglichkeit und Ausgezeichnetheit (so!) 

seiner eigenen Persönlichkeit zu dokumentieren, um auf Grund eines solchen Selbstbildnisses einer 

dem Nächsten dienenden Liebensnatur die unbedingte und allseitige Anerkennung seines Propheten-

tums und seines religiösen Lehrsystems fordern und gleichsam erzwingen zu können " (S. 129).  
 

Dagegen hebt Jung-Stilling oft genug hervor, dass es ihm darum geht, seinen Lesern anhand 

seiner Lebensgeschichte beispielhaft das Wirken Gottes im Leben eines jeden Menschen zu zeigen. 

Sie sollten damit ihren eigenen Lebensgang aus diesem Gesichtspunkt heraus bedenken. − Siehe 

hierzu ausführlich Martin Hirzel: Lebensgeschichte als Verkündigung (Anm. 1), S. 63 ff., S. 92. 
 

Indessen hat Hans R. G. Günther unstreitig recht, wenn er in der Einleitung (S. 7) schreibt: 

"Jung-Stillings Persönlichkeit ist nicht einfach und unkompliziert, sie ist keinesfalls leicht durchschau-

bar, so daß man in ihr lesen könnte, wie in einem aufgeschlagenen Buche. Im Gegenteil: Jung-Stilling 

ist ein Mensch voll innerer Problematik und Rätselhaftigkeit, voll starker Spannungen und Widersprü-

che." 
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4   Jung-Stilling unternahm drei augenärztliche Reisen in die Schweiz. Im Herbst 1802 wirkte er 

auch in Bern. Über die lebzeitigen Reisen und Aufenthalte von Jung-Stilling in der Schweiz siehe 

vgl. näherhin Julius Studer: Jung Stilling [so!] in der Schweiz, in: Zürcher Taschenbuch N. F., Bd. 

34 (1914), S. 91 ff. 
 

Siehe zum ärztlichen Wirken von Jung-Stilling mehr bei Gerd Propach (1946–2017): Johann 

Heinrich Jung-Stilling (1740–1817) als Arzt. Köln (Institut für Geschichte der Medizin der Universität 

Köln) 1983, S. 184 sowie Klaus Pfeifer: Jung-Stilling-Lexikon Medizin (Anm. 2), S. 19 f. 

 
 

5   Jung-Stilling war von 1763 bis 1770 praktischer Betriebswirt als rechte Hand eines bedeutenden 

Unternehmer und Fernhandelskaufmanns an der Wupper und arbeitete ein Jahr zuvor in dieser 

Gegend als Schneidergeselle. Von 1778 bis 1803 wirkte er als Professor für ökonomische Wis-

senschaften und verfasste elf ökonomische Lehrbücher. – Siehe Jung-Stilling-Lexikon Wirtschaft. 

Berlin (Duncker & Humblot) 1987, S. VII ff. 

 

 

6   Alle Kosten und Marktverhältnisse sind in beiden Ländern völlig identisch. Mithin müssen es 

auch die Preise sein. 

 
 

7   Inputs hier: Einsatzmengen an Produktionsfaktoren (Management, Arbeit, Betriebsmittel, Werk-

stoffe) zur Herstellung eines Gutes (= Ware oder Dienstleistung). 

 

8   Ressourcen hier: mengenmässig begrenzte (knappe) Gaben der Natur. 

 

 

9   Es war nicht eindeutig auszumachen, wen Jung-Stilling hier meint. – Siehe aber zu dem Begriff 

"Ungüter" vertiefend Hans Gerd Fuchs, Alfred Klose, Rolf Kramer (Hrsg.): Güter und Ungüter. Ber-

lin (Duncker & Humblot) 1991 (mit Register). 

 

 

10   Siona heisst Schutzengel von Johann Heinrich Jung-Stilling. Er zeigte sich diesem zu dessen 

irdischer Zeit, nahm ihn von dort ins Jenseits mit und schrieb auch für ihn. – Siehe Heinrich Jung-

Stilling: Szenen aus dem Geisterreich, 7. Aufl. Bietigheim (Rohm) 1999, S. 220 ff. (S. 279: "Siona 

hatte mir Lavaters Verklärung in die Feder diktiert"). 
 

Der Name Siona bedeutet letztlich "die Himmlische"; siehe die genauere, weitläufige Erklärung 

dieses Namens bei Philipp Paul Merz (1686?−1754): ONOMASTICON BIBLICUM SEU INDEX AC DICTIONA-

RIUM HISTORICO–ETYMOLOCIUM, Bd. 2. Augsburg (Veith) 1738, S. 1161 ff. sowie bei Petrus Ravanellus 

(1589?−1663): BIBLIOTHECA SACRA SEU THESAURUS SCRIPTURAE CANONICAE AMPLISSIMUS, Bd. 2. Genf 

(Chouët) 1650, S. 627 (hier auch einige seltenere übertragene Bedeutungen wie etwa "ORNAMENTUM 

TRACTUS" oder "GAUDIUM TOTIUS TERRAE" und "LOCUS PERFECTISSIMAE PULCHRITUDINIS"). − Beide bis 
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heute kaum übertroffene Werke erfuhren zahlreiche Nachdrucke sowie Übersetzungen in viele Spra-

chen und sind auch als Digitalisat verfügbar. 
 

Jung-Stilling spricht Siona an als –  "unaussprechlich erhabene Tochter der Ewigkeit" (Sze-

nen aus dem Geisterreich, S. 219), die ihn "immer ungesehen umschwebt" (ebenda, S. 271) –  "gött-

liche Freundin" (ebenda, S. 223) bzw. –  "göttliche Lehrerin" (ebenda, S. 228), dankt der –  "erha-

benen Dolmetscherin" (ebenda, S. 241), die ihm – oft ungesehen –  als Engel "immer liebvoll zur 

Seite ist" (Johann Heinrich Jung-Stilling: Chrysäon oder das goldene Zeitalter in vier Gesängen. Nürn-

berg [Raw'sche Buchhandlung] 1818, 1. Gesang, Versabschnitt 3), –  den Gedankengang leitet (Sze-

nen aus dem Geisterreich, S. 282),  
 

aber –  auch vom Jenseits berichtet (Szenen aus dem Geisterreich, S. 308) und –  Jung-

Stilling, der im Chrysäon Selmar (wohl in Anlehnung an den Rufname "Selma" seiner zweiten Ehefrau 

Maria Salome) heisst, auf einer "Himmels-Leiter" zum Sehen führt (Chrysäon, Prolog, Versabschnitt 2; 

siehe auch Versabschnitt 8) sowie –  zu seiner verstorbenen Tochter Elisabeth (Lisette, 1786–1802) 

und zu deren Mutter (Jung-Stillings zweiter Ehefrau Maria Salome von St. George, 1760–1790) geleitet 

(Chrysäon, 4. Gesang, Versabschnitt 2 ff.), –  ihn aber auch von himmlischen Höhen "in müdes Welt-

gewühle" zurückbringt (Chrysäon, 3. Gesang, Versabschnitt 87). 
 

Siehe zum Verständnis der Engel im religiösen Denken von Jung-Stilling auch Jung-Stilling-

Lexikon Religion. Kreuztal (verlag die wielandschmiede) 1988, S. XX f., S. 30 ff. sowie Gotthold Un-

termschloß: Vom Handeln im Diesseits und von Wesen im Jenseits. Johann Heinrich Jung-Stilling gibt 

Antwort. Siegen (Jung-Stilling-Gesellschaft) 1995, S. 16 ff. -- Diese Schrift ist als Download-File ko-

stenlos abrufbar bei der Adresse <http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling> und zum Gesamten 

Martin Landmann: Ahnungen, Visionen und Geistererscheinungen nach Jung-Stilling. Eine ausdeutende 

Untersuchung. Siegen (Jung-Stilling-Gesellschaft) 1995.. – Vgl. zum Grundsätzlichen auch Paola 

Giovetti: Engel, die unsichtbaren Helfer der Menschen, 8. Aufl. Kreuzlingen (Hugendubel) 2003 sowie im 

Internet <http://www.himmelsboten.de> 
 

In der protestantischen Theologie dieser Tage werden Engel durchgängig als "depotenzierte" 

(= entmachtete) Götter" der alten Völker begriffen, die über Hintertüren in die Bibel eingedrungen seien. 

– Indessen wird in einigen lutherischen Kirchen weltweit der Gedächtnistag des Erzengels Michael und 

aller Engel gottesdienstlich begangen. Hier verweist man darauf, dass im Neuen Testament an gesamt-

haft 175 Stellen von Engeln die Rede ist (bei Matthäus, Lukas und Markus 51 mal, in der Apostelge-

schichte 21 mal, in den Apostelbriefen 30 mal, in der Geheimen Offenbarung 67 mal). 
 

In der Katholischen Kirche gilt es als Glaubenswahrheit, dass es geistige, körperlose Wesen 

gibt, die in der Bibel "Engel" (als Bezeichnung für ihre Zweckbeziehung zur Welt, also ihr Amt, ihren 

Dienst: sie beschützen die Menschen an Leib und Seele) genannt werden. Sie existieren als personale 

und unsterbliche Wesen. Als rein geistige Geschöpfe eignet ihnen Verstand und Wille. Mehr ist lehr-

amtlich nicht ausgesagt. 

 

11   Mehrmals findet sich die Bezeichnung "Logenbruder" in Bezug auf Jung-Stilling. In jedem 

dieser Fälle soll damit Jung-Stilling herabgewürdigt, verunglimpft und letztlich gar als "Freigeist" 

gebrandmarkt werden. Zumeist kamen solche Schmähungen aus christlich-konservativem Munde. 
 

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling
http://www.himmelsboten.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Luthertum
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Seele
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Dabei wird den Freimaurern untergriffig eine Haltung unterstellt, die es so nicht gab, als Jung-

Stilling 1781 in die Loge "Karl August zu den drei flammenden Herzen" in Kaiserslautern aufgenommen 

wurde, und die es auch heute nicht (mehr) gibt. 
 

Deutlich stellt beispielsweise die Lichtenauer Erklärung vom Juli 1970 zwischen führenden Frei-

maurern und Vertretern der Katholischen Kirche fest: −  die Freimaurerei ist keine Religion und lehrt 

auch keine Religion. −  Die Freimaurer sind dem Grundsatz der Gewissens- und Glaubensfreiheit 

verpflichtet. Sie verwerfen jeden Zwang, der diese Freiheit bedroht. Sie weisen jederart Herabsetzung 

Andersdenkender zurück. –  Freimaurer achten jedes aufrichtige Bekenntnis und jede ehrliche Über-

zeugung.  
 

Die Verfemung der Freimaurer (dasselbe gilt gewiss auch für andere, ähnliche Gruppen) wider-

spricht dem Geist und Buchstabe des Evangeliums. Dieses lehrt eindeutig, den Bruder – ja sogar den 

Feind! – zu lieben; siehe Mt 5, 43 ff.; Lk 6, 27 ff.; 1 Kor 4, 12; 1 Tess 5, 15 und andere Stellen. 
 

Siehe aus der reichlichen Literatur hierzu Kurt Baresch (1921−2011): Katholische Kirche und 

Freimaurerei. Ein brüderlicher Dialog 1968–1983, 2. Aufl. Wien (Österreichischer Bundesverlag) 1983; 

Harald Schrefler (1941–2004): Der Papst und die Freimaurer. Ein wissenschaftlicher Diskurs. Innsbruck 

(StudienVerlag [so!]) 2010 mit ausführlichem Literatur-Verzeichnis S. 325 ff. (Edition zum rauhen Stein, 

№ 13); Joachim Müller (1952−2007): Freimaurerei und katholische Kirche. Ängste – Auseinanderset-

zungen − Dialogversuche. Freiburg (Schweiz), Konstanz (Kanisius Verlag) 1995 (Reihe "Informationen 

zur neuen religiösen Szene, № 6) sowie sehr breit und tief auch Karl Digruber: Die Freimaurer und ihr 

Ritual. Theologisch-kirchenrechtliche Perspektiven. Berlin (Duncker & Humblot) 2011 mit ausführlichen 

Literatur-Verzeichnis S. 367 ff. (Kanonistische Studien und Texte, № 57; auch als Digitalisat verfügbar). 

 

 

12   Seit seiner Kindheit war Jung-Stilling sehr tief im christlichen Glauben verwurzelt, und er blieb es 

auch zeitlebens. Es ist daher unbillig, ihn als "Okkultisten" hinzustellen: als jemanden, der Erkenntnis 

über Gott und die Welt ausserhalb von Wissenschaft und christlichem Glauben gesucht hätte; bzw. ihn 

gar als einen Menschen zu bezeichnen, der mittels geheimer Lehren Handlungen zu erwirken suchte. 
  

Zutreffend ist: Jung-Stilling "studirte über 5 Jahr (so!) in den Geheimnüssen (so!) der Natur". Er 

schreibt dazu erläuternd: "ich fand nebenher zu meinem Erstaunen höchst wichtige Dinge, ich fand die 

Mutter Natur am Thor der Ewigkeit sitzen, mit ihrer siebenfachen Kraft in der Schöpfung würken" (Jo-

hann Heinrich Jung-Stilling: Lebensgeschichte [Anm. 1], S. 662). − Frucht solcher Studien sind vor 

allem die "Blicke in die Geheimnisse der Natur=Weisheit" aus dem Jahr 1787. 
 

Hans R. G. Günther (Jung-Stilling.  Ein Beitrag zur Psychologie des Pietismus, siehe Anm.3) 

rückt Jung-Stilling daher in die Nähe der Alchimisten und Theosophen. Giftig fragt Günther: "Konnte es 

irgendeine kabbalistische Geheimlehre geben, der Stilling hätte nicht verfallen können?" (S. 172). 
 

Kabbala meint dabei ein in sich verästeltes Geflecht von Geheimlehren, im wesentlichen jü-

dischen Ursprungs. Bei aller Verschiedenheit im einzelnen steht hinter jeder dieser Strömungen ein 

Grundgedanke: durch Versenkung, Hingabe lässt sich eine persönlich erfahrbare Verbindung mit 

Gott erreichen. Ist dies gelungen, dann vermag ein Mensch auch tiefere Einsichten in den Sinn aller 

Dinge zu gewinnen. Denn letztlich betrachtet er diese nunmehr gleichsam aus dem Blickwinkel Gottes.  

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&reset=true&referrerPosition=8&referrerResultId=woe%3D%22Freimaurer%22+AND+woe%3D%22Kirche%22+AND+Catalog%3Ddnb%2526any&query=idn%3D025069497
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&reset=true&referrerPosition=8&referrerResultId=woe%3D%22Freimaurer%22+AND+woe%3D%22Kirche%22+AND+Catalog%3Ddnb%2526any&query=idn%3D025069497
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Dieses Vorgehen zur Erlangung von Erkenntnis liegt aber Jung-Stilling grundsätzlich fern. Für 

ihn sind Vernunft sowie biblischer Glaube sowohl die Wegweiser zur irdischen Wirklichkeit als auch die 

Wegleiter zu Gott.  
 

Seit seiner Kindheit war Jung-Stilling sehr tief im christlichen Glauben verwurzelt, und er blieb 

es auch zeitlebens. Es ist daher unbillig, ihn als "Okkultisten" hinzustellen: als jemanden, der −  Er-

kenntnis über Gott und die Welt ausserhalb von Wissenschaft und christlichem Glauben gesucht hätte, 

bzw. ihn gar −  als einen Menschen zu bezeichnen, der mittels geheimer Lehren Handlungen zu 

erwirken suchte. 
 

Was dabei die Ausprägung des biblischen Glaubens anbelangt, also die jeweilige Kirchenlehre, 

so zeigt sich Jung-Stilling hier offen. Er fühlte sich "selbst an alle wahrhaft christliche (so!) Partheyen 

angeschlossen, ohne mich zu einer von derselben zu bekennen; denn hätte ich dies gethan, so hätte 

ich auf keine der Anderen mehr Einfluß haben können" (Der Graue Mann eine Volksschrift. Sechs und 

zwanzigstes Stück. Nürnberg [Raw] 1813, S. 266).  
 

Was Jung-Stilling aber nicht gutheisst, ist Separatismus, also der Auszug aus der Volkskirche. 

"So lang wir nichts Böses in der Kirche hören, müßen wir hinein gehen, und so lang man uns Brod und 

Wein im Abendmahl im Namen unseres Herrn Jesu Christi giebt, so lang geniesen wir es; denn hier 

kommt es weder auf die Hand an, die es giebt, noch auf diejenigen, die es mit uns geniesen" (Johann 

Heinrich Jung-Stilling: Briefe [Anm. 3], S 337 f.  
 

Jung-Stilling teilt damit den Standpunkt, dass das Abendmahl aus sich heraus gnadenbeschen-

kend ist, und somit unabhängig von der inneren Verfassung des Spendenden. Amtskirchliche Hand-

lungen wirken demnach EX OPERE OPERATO: durch die vollzogene Handlung ohne Rücksicht auf die 

Einstellung der Person, die es tut. 
 

Überhaupt aber verliert Jung-Stilling das Einzigartige der christlichen Botschaft nie aus den 

Augen. Kein Mensch vermag durch noch so viele Anstrengungen (wie gut die im einzelnen auch sein 

mögen) zu Gott zu gelangen. Vielmehr ist Gott in Liebe zu uns Menschen gekommen und lädt jeden 

zur Gemeinschaft mit ihm ein. Hierin liegt eben der Unterschied der christlichen Frohbotschaft zu allen 

anderen Religionen der Welt. 
 

Unbegründet ist es auch, Jung-Stilling zu unterstellen, er leugne die Wirklichkeit. Alles Gegen-

ständliche bestehe in seiner Meinung lediglich aus gedanklichen Wiederspiegelungen. Letztlich sei 

durch den menschlichen Geist weder erkennbar, ob es diese Gegenstände überhaupt gibt, noch wie 

sie im einzelnen beschaffen sind. Genau dies bilde auch den Hintergrund vor allem seiner 1808 er-

schienenen "Theorie der Geister=Kunde".  
 

Es sei hier nicht in die verzwickte und reichlich verzweigte Erkenntnistheorie (als der Lehre von 

den Voraussetzungen der Gültigkeit von Einsicht und Wissen) eingedrungen. Vielmehr gilt es zur Klä-

rung auf die Aussagen hinzuweisen, die Jung-Stilling im fünften Hauptstück der "Theorie der Gei-

ster=Kunde" (S. 361 ff.) deutlich genug vorträgt. Hier lehrt Jung-Stilling: 
 

(1) Die gesamte Schöpfung besteht aus Grundwesen. Es sind dies realisierte Ideen, nämlich 

jeweils Gestalt angenommene Vorstellungen Gottes. Niemand ausser Gott weiss um sie alle; und nur 

Gott allein erkennt auch deren tatsächliche innere Beschaffenheit. 
 



2 4  
Zur Definition des Ungutes 

Eine nachtodliche Belehrung durch Johann Heinrich Jung-Stilling (1740–1817) 
Copyright 1989, 2019 by Markus-Gilde, Postfach 10 04 33, 57004 Siegen (Deutschland) 

(2) Diese unendliche Menge von Grundwesen zeigt sich in verschiedenen Gattungen geglie-

dert. Einige Grundwesen hat Gott mit Vernunft (als der Fähigkeit zu schlussfolgerndem Denken) und 

freiem Willen (als dem Vermögen, −  sich bewusst Ziele zu setzen, − gegenüber anderen möglichen 

Zielsetzungen an diesen in freier Entscheidung festzuhalten und − alle eigenen Kräfte auf die Zieler-

reichung hinzuordnen) ausgestattet. Hierzu zählen die Geister, Engel und Menschen. 
 

(3) Wir Menschen kennen das Innere anderer Grundwesen, nämlich deren −  Vorstellungen 

(grundhafte Erkenntnis des eigenen Ich, Bewusstseinsinhalte), −  Denkkraft (die auf Seiendes als 

solches und dessen Sinnbeziehungen gerichtete unanschauliche, abstrakte Erkenntnisweise), −  Ur-

teilsfähigkeit (Vermögen sich eigene Urteile zu bilden und auch das Besondere als unter dem Allge-

meinen enthalten zu denken) und −  Willen (vernünftiges Begehrungsvermögen) überhaupt nicht. 

Selbst auch unser eigenes menschliches Innere durchschauen wir ja erfahrungsgemäss bloss zum 

Teil. 
 

(4) Als erdgebundene Wesen, als Menschen in dieser Welt, können wir auf keine andere Weise 

zur Erkenntnis geschaffener Dinge gelangen als durch die fünf sinnlichen Werkzeuge, nämlich −  

Hören: die akustische, klangliche Wahrnehmung mit den Ohren (Gehör), −  Riechen: die olfaktori-

sche, an den Riechnerv gebundene Wahrnehmung mit der Nase (Geruch), −  Schmecken: die gu-

statorische, geschmacksinnliche Wahrnehmung mit der Zunge (Geschmack) −  Sehen, die visuelle 

Wahrnehmung mit den Augen (Gesichtsempfindung, Gesicht) und −  Tasten: die taktile, berührungs-

gebundene Wahrnehmung mit der Haut (Gefühl). 
 

(5) Angenommen nun, in den fünf sinnlichen Werkzeugen wird etwas verändert. Dann wird 

zwangsläufig auch −  unsere Vorstellung (also das Sichvergegenwärtigen von Sinnesgegebenheiten) 

und mithin −  unsere Erkenntnis (also das Innewerden eines Gegenstandes) anders. Wäre beispiels-

weise das Auge nicht so wie jetzt gebaut, dann zeigten sich auch alle Farben, Formen, Figuren, Grös-

sen und Entfernungen anders. 
 

(6) Grundwesen, die nicht so gestaltet sind wie Menschen, stellen sich unsere Welt ganz anders 

vor als wir. Die Art und Weise, wie wir uns die Schöpfung vorstellen, hängt mithin ersichtlich von unserer 

menschlichen Beschaffenheit ab.  
 

(7) Gott stellt sich alles vor, wie es in sich ist, und zwar ausserhalb von Raum und Zeit. 
 

(8) Die menschliche Seele (bei Jung-Stilling die −  im Wechsel der Lebensvorgänge bleibende 

unstoffliche Substanz als Träger des Lebens einer Person, −  welche die Lebenstätigkeiten in sich 

erzeugt und trägt und −  damit auch den Körper belebt; siehe Lexikon Religion [Anm. 4], S. 143 ff.) 

bedarf der fünf Sinne nicht. Sie steht damit mit der Geisterwelt in näherer Beziehung als mit der Kör-

perwelt. Ist die Seele vom Körper getrennt, so befindet sie sich dort, wohin sie denkt. 
 

(9) Der Raum (als Ausdehnung in Höhe, Länge und Breite) ist Wirkung der körperlichen sinnli-

chen Werkzeuge. Ausser diesen existiert er nicht. Sobald mithin die Seele den Körper verlässt, so gibt 

es keine Nähe und Entfernung mehr. − Wenn sich die Seele daher mit einer anderen Seele in Verbin-

dung setzt, so kann diese ihr aus ihrem Körper Kenntnisse mitteilen und auch von jener Seele empfan-

gen. Das alles geschieht in einer Geschwindigkeit, mit der die Gedanken aufeinander folgen. 
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(10) Weil auch die Zeit (vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommene Form der Verände-

rungen oder der Abfolge von Ereignissen: das Nacheinander in der Dauer) schiere Denkform ist, so 

kann eine abgeschiedene Seele die zukünftigen Dinge grundsätzlich als gegenwärtig empfinden. 
 

(11) Die Seele ist in ihren schwerfälligen Körper eingezwängt. Sie muss durch ihn viel leiden. 

Der Körper täuscht die Seele häufig genug mit unvollkommenen Vorstellungen, mit vorübergehenden 

Genüssen, die bis zur Unersättlichkeit reichen. Dadurch kann die Seele ihren Hunger nach Kenntnissen 

und nach Glückseligkeit (den Besitz des Guten) nicht befriedigen.  
 

Keine dieser Aussagen stützt die Behauptung, dass Jung-Stilling die gegebene irdische Wirk-

lichkeit leugne. Das Gegenteil ist richtig. Jung-Stilling bekräftigt ausdrücklich, dass für uns Menschen 

die Räumlichkeit und die Zeitlichkeit Tatsachen sind, und dass wir nach den Bedingungen von Raum 

und Zeit schliessen und urteilen müssen.  
 

Indessen darf dieses bloss den körperlichen Wesen (den Menschen, Tieren, Pflanzen und der 

Materie) anhaftende raumzeitliche Sosein nicht auch auf die Geisterwelt übertragen werden. Dies hob 

Jung-Stilling auch an anderen Stellen hervor. − Siehe beispielsweise Johann Heinrich Jung-Stilling: 

Das Heimweh. Vollständige, ungekürzte Ausgabe hrsg. von Martina Maria Sam. Dornach (Verlag am 

Goetheanum) 1994, S. 291 f. 

 
 
 
  
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People never improve if they have no other model but themselves to copy after 


